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sich daraus ergebenden Schwierigkeiten im Hinblick auf die 
Erfi1I1ung seiner Aufgaben; 

13. billigt die Empfehlung, die in der auf dem Treffen der 
Vertragsstaaten der Konvention Ober die Rechte des Kindes am 
10. Oktober 1994 im Konsens verabscbiedeten Resolution 
enthalten ist, worin die Vertmgsotaaten die Empfehlung des 
Ausschusses flir die Rechte des Kindes bestII1igten, der zufolge 
die Zahl der jllbrIichen 'Thgungen des Ausschusses ebenso wie 
die Zahl der 'IlIgungen der vor den 'l1Igungen zusammen
tretenden Arbeitsgroppe ab 1995 auf drei angehoben wird; 

14. ermlJchtigtden GeneraIsekretll, die genannteEmpfeh
[ung IIJJIZUSetzen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, Im Rahmen des verfilg
baren Gesamthaushalls flir die BCIei1stenung des entsprechen
den Personals und der entsprechenden Einrichtungen zu sor
gen, damit der Ausschuß flir die Rechte des Kindes seine 
Aufgaben wirkungsvoll und rasch erflIllen kann; 

16. ersucht die Organe und OJganisationen der Vereinten 
Nationen, sich Im Rahmen ihres jeweiligen Mandats verstlIrkt 
um die Verbreitung von Informationen Ober die Konveution, 
die Förderung ihres Verstllndnisses und die UnterstlItzung der 
Regierungen bei ihrer Umsetzung zu bemühen; 

11. bittet die zwischenstnstlichen und nichtstaatlichen 
OJganisationen, sich verstärkt um die Verbreitung von Infor
mationen Ober die Konvention, bei Erwachsenen wie auch bei 
Kindern. sowie um die Förderung ihres Verstllndnjsses zu be
mühen; 

18. stellt fest, daß der Wn1schafts.. und Sozialrat zwei 
allen Mitg1ierlstaatm offenstehende Arbeitsgroppen eiugesetzt 
hat, mit dem Auftrag, a) den Entwurf eines FakuItativprow
kolls zu der Konvention, betleffend die Beteiligong von Kin
dero an bewaffneten Konflikten, beziehungsweise b) Richt
Iinien flir den möglichen Entwurf eines Fakullativprotokolls zu 
der Konvention, betreffend KinderhandeI, Kinde.tplostitution 
und Kindetpornograpbie, sowie die grand1egenden Maß
nahmen flir deren Verhfltung und Beseitigung auszuarbeiten; 

19. ersucht den GeneraIsekretll, der Generalversammbmg 
auf ihrer einundfllnfzigsten 'Thgung einen Bericht Ober den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

20. beschließt, den Bericht des GeneraIsekretlI auf ihrer 
einundfilntZigsten 'Thgung unter dem Punkt "Menschenrecht 
fragen" zu behandeln. 

94. P1entus/tvmg 
23. De:.ember 1994 

49/212. DIe Not der StnLßenIdnder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/136 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1994/93 der Men
schenrechtskommission vom 9. März 199432, 

mit Genugtuung über die besondere Aufmerksamkeit, die 
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien', 
insbesondere in Abschnitt I Ziffer 21, den Rechten des Kindes 
geschenkt werden, 

unter Hinweis auf die mit ihrer Resolution 44125 vom 
20. November 1989 verabscbiede.te Konvention Ober die Rech-

te des KIndes, die ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Rechte 
aller Kinder, einscldießlich der Straßenkinder, ist, 

eTfll!ut eridlJrend, daß Kinder eine besonders schwache 
Groppe der Gesellschaft sind, deren Rechte eines besonderen 
Schutzes bedürfen, und daß Kinder, die in besonders schwieri
gen VerMltniS!!101\ leben, wie beispielsweise StraBenl<inder, 
seitens ihrer Familie und ihres Gemeinwesens sowie im 
Rahmen einzeIstaatlicher Anstrengongen und der interna
tionalen Zusammenarbeit besondere AvfinllrksamJceit, beson
deren Schutz und besondere Hilfe verdienen, 

In der ErwlJgung, daß alle Kinder dns Recht auf Gesund
heit, Wohnung und Bildung, auf einen angemessenen Lebens
standani und auf Freiheit von Gewalt und Drangsa1ierung 
haben, 

VlSitifst besorgt Ober die wachsende Zahl von Straßen
I<indem in der ganzen Welt sowie Ober dns Elend, in dem diese 
Kinder hlIufig zu leben gezwungen sind, 

ilJfIJerst besorgt darüber, daß die Tötung von Straßen
l<indern und die GewalttätigJceit gegen Stra8enI<inder dns 
grundlegendste aller Rechte, nämlich dns Recht auf Leben, 
bedrohen, 

bestIlrzt darüber, daß weiterhin gravierende Straftaten 
dieser Art an Stra8enI<indern verübt werden, 

In der ErwlJgrmg, daß die Regierungen verpflichtet und 
daflir verantwortlich sind, alle Straftaten gegen Straßenkinder 
zu untersuchen und die Täter zu bestrafe.!, 

sowie In der EtwIJgung, daß RechtsvorscInif allein nicht 
ausreichen, um Verstöße gegen die Menschenrechte, ins
besondere auch gegen die Menschenrechte der StraBenkinder, 
zu verhüten und daß die Regierungen ihre Gesetze anwenden 
und gesetzgeberische Maßnahmen durch ein wirksames 
Vorgehen unter anderem auf dem Gebiet der Rechtsdumhset
zung und in der Rechtspflege sowie Im Rahmen von sozialen 
Programmen und Programmen auf dem Gebiet der Bildung 
und der IiffentIichen Gesundheit ergänzen soDen, 

mit Genugtuung über die von einigen Regiernngen unter
nommenen Anstrengungen, wirksame Maßnahmen zur Lösung 
der Frage der StraßenkInder zu ergreifen, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß der Not der Straßen
l<inder PublizlIiIt verschafft wird und daß dns diesbezügliche 
Problembewußtsein zunimmt, sowie mit Genugtuung Ober die 
Leistungen der nichtstnstlichen Organisationen bei der Förde
rung der Rechte dieser Kinder und bei der Bereitstellung prak
tischer Hilfe zur Verbesserung ihrer Lage sowie mit dem Aus
druck ihres Dankes daflir, daß sie ihre Anstrengongen fortset
zen, 

feTfll!r mit Genugtuung über die wertvo1le Arbeit des 
Kinderbiltiwerks der Vereinten Nationen und seiner natio
nalen Komitees zur Linderung des Leids der Straßenkinder, 

mit Dank Kenmnls nehmend von der wichtigen Arbeit, die 
auf diesem Gebiet von den Vereinten Nationen geleistet wird, 
insbesondere vom Ausschuß flir die Rechte des Kindes, von 
dem Sonderberichterstatter der Menschenrechtskotnmission 
flir KinderbandeI, Kinde.tprostitn und Kindetpornograpbie 
und vom Programm der Vereinten Nationen flir die interna
tionale Drogenbekilmpfung, 

eingedenk der untetscbiedlichen Ursacllen flir dns PhlIno
men der StraBenI<inder und flir ihre MarginaIisierun, nament-



lieh Armut, Landflucht, Arbeitslosigkeit, Auflllsmtg des 
Fami1ienverbandes. Intoleranz, Ausbeutung und Krieg. sowie 
eingedenk dessen, daß diese Ursachen hlI.utig durch gra
vierende sozioökonomische Schwierigkeiten verschlimmert 
werden und sich ihre Lösung dadurch noch schwieriger 
gestaltet, 

In Anerkennung dessen, daß die VerhUtung und Lösung 
bestimmter Aspekte dieses Problems im Kontext der wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklung erleichtert werden 
könnte. 

eingedenk dessen, daß in der Erldllrung und dem Akti0ns
programm von WJ.eII alle Staaten mit Nachdruck aufgefordert 
werden, gestiitzt auf die internationale Zusammenarbeit das 
akute Problem der Kinder in besonders schwierigen Um
ständen anzugehen. und daß ihnen eindringlich nahegelegt 
wird, nationale und internationale Mecbanismen und Ptogtam
me für die Verteidigung und den Schutz von Kindern, ein
schließlich Straßenkindern. zu verstärken. 

1. verleiht Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck llber die 
ständige Zunahme der aus der ganzen Welt gemeldeten Fälle. 
in denen Straßenkinder als Täter oder als Opfer in schwere 
Verbrechen. Drogenmißbrauch, Gewalttiltigkeit und Prostitu
tion verwickelt sind; 

2. legt den Regierungen elndringUch nahe. sich auch 
weiterhin aktiv um umfassende Lösungen für die Probleme der 
Straßenkinder zu bemflhen, Maßnalnnen zu ihrer vollen 
Wtedereingliederung in die Gesellschaft zu ergreifen und unter 
anderem dafiIr zu sorgen. daß sie eine angemessene ErnlIh
nmg. Wohnung. Gesundheitsversorgung und Bildung etbaIten; 

3. fordert alle Regierungen 1IDChdrllcklfch auf, die 
Achtung der grundlegenden Menschenrechte, insbesondere des 
Rechts auf Leben, zu gewährleisten und dringende Maßnah
men zu ergreifen, um die Tötung von Straßenkindero zu 
verhindern und Gewalttiltigkeit und Folter gegen sie zu 
bekämpfen; 

4. betont, daß die strikte Binhaltung der Konvention lIber 
die Rechte des Kindes einen bedeutsamen ScInitt auf dem Weg 
zur Lösung der Probleme der Straßenkinder darstellt, und 
fordert alle Staaten auf. soweit noch nicht geschehen, mit Vor
rang Vertragsparteien der Konvention zu werden; 

5. fordertdie internationale Gemeinschaftauf, durch eine 
wirksame internationale Znsam!l!l!l!llTbeit die 1Iemf1hungen der 
Staaten um die Verbesserung der Lage der Straßenkinder ZU 
unterstII1zen, und legt den Vertragsslaaten der Konvention fIher 
die Rechte des Kindes nahe, dieses Problem bei der Erstellung 
ihrer Berichte an den Ausschuß für die Rechte des Kindes zu 
berflcksichtigen und in Übereinstimmung mit Artikel 45 der 
Konvention zu erwIIgen, Ersuchen um fachliche Beratung und 
Unterstiltzung im Hinblick auf Initiativen zur Verbesserung 
der Lage der Straßenkinder zu stellen; 

6. spricht dem Ausschuß für die Rechte des Kindes Ihre 
Anerkennung aus für die Aufmerksamkeit, die er bei seinen 
Überwachungsaktivitliten der Situation von Kindern schenkt, 
die, um fIherIehen zu können. gezwungen sind, auf der Straße 
zu 1eben und zu arbeiten. und bittet den Ausschuß ernent, die 
Möglichkeit einer allgemeinen Bemerkung zu dem Problem 
der Straßenkinder in Erwägung zu ziehen; 

7. empfiehlt dem Ausschuß für die Rechte des Kindes 
und den anderen zustlIndigen Organen für die Kontrolle der 

Vertragseinhaltnng. dieses zunehmende· Probiem bei der 
PrOfung der Berichte der Vertragsstaaten zu berilcksichtigen; 

8. bittet die Regierungen, die Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen. namentlich das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, sowie die zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisationen, miteinander zusammenzuarbeiten, 
um sicherzustellen, daß sich die Öffentlichkeit des Prob1ema 
der Straßenkinder in stärkerem Maße bewußt wird und daß 
wirksamere MaßnalulHlII zur Lösung dieses Prob1ema gettotfen 
werden, indem sie unter anderem Entwicklungsprojekte 
einleiten und unteIstfltzen, die sich auf die Lage der Straßen
kinder positiv auswirken können; 

9. fordert die Sonderberichterstatter. die Sonderbeauf
tragten und die Arbeitsgruppen der Menscheorechtskommis
sion und der Unterkommission für die Verhfltung von Dis
kriminierung und den Schutz von Minderheiten auf, im 
Ralnnen ihres jeweiligen Mandats der Not der Straßenkinder 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

10. beschließt. diese Frage unter dem Tagesordnungs
pnnkt "F!lrdenmg und Schutz der Rechte der Kinder" auf ihrer 
fllntZigsten Tagung weiter zu behandeln. 

94. Plenonilzung 
23. Dezember 1994 

49/213. Jahr der 'Thlenmz 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481126 vom 20. Dezem
ber 1993. mit der sie das Jahr 1995 zum Jahr der 'Th1eranz 
erldllrt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß in der PrlIambel der Charta 
der Vereinten Nationen erldllrt wird, daß die Übung von 
'Thleranz einer der Gnmdslltze ist, die angewandt werden 
mflssen, um die von den Vereinten Nationen verfo1gten Ziele 
der VerhUtung von Krieg und der Wahrung des Friedens zu 
erreichen. 

betonend, daß eines der in der Charta niedergelegten Ziele 
der Vereinten Nationen darin besteht, eine internationa1e 
Zusammenarbeit herbeiznfIlbren, um internationale Probleme 
wirtschaftlicher. sozialer, kultureller und humanitllrer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Orund
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse. Geschlecht, 
SpraChe oder Religion, zu fIIIdern und zu festigen, 

eingedenk der Erldllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien'. die am 25. Juni 1993 in Wien von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabscbiedet wurden, 

In der Oberz.eugrmg. daß 'Thleranz das Fundament einer 
jeden Blltgelgesellscbaft und des Friedens ist, 

im Hinblick auf ihren Beschluß 35/424 vom S. Dezember 
1980 und die Resolution 1980/67 des Wutschafts- und 
Sozialrats vom 25. Juli 1980 betteffend Richt1lnien für 
internationale Jahre und Jahrestage. 

feststeHend, daß die Begehung des Jahres der Toleranz 
keinerlei finanzielle Auswirkungen für die Vereinten Nationen 
~wird, 




